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Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir (BUKEA/E14) möchten frühzeitig die Belange des nachhaltigen Bauens mit in das B-Planverfahren

einbringen.

Deshalb bitten wir folgende Themen mit aufzunehmen.

Mit Hinblick auf die Einhaltung der Klimaschutzziele des Bundes bis 2045 einen klimaneutralen

Gebäudebestand nachzuweisen, ist es zwingend notwendig, das ab sofort alle neuen Gebäude

(sowohl Wohn- als auch Nichtwohngebäude) mindestens im Standard eines BEG-Effizienzgebäudes

40 oder besser errichtet werden (BEG = Bundesförderung Effiziente Gebäude). Sanierungen von

Bestandsgebäuden sind möglichst als Effizienzgebäude 55 durchzuführen, Ausnahmen gelten für

denkmalgeschützte Gebäude.

Das Ziel eines hohen Energiestandards folgt insbesondere aus dem Koalitionsvertrag (Effizienzhaus

40 Standard explizit genannt), dem Hamburger Klimaschutzgesetz- und verordnung sowie dem Ham-

burger Klimaplan.

Die Vorgaben des Bebauungsplanes müssen die Nutzung des nachwachsenden, heimischen

Rohstoffes Holz in der tragenden Gebäudekonstruktion sowie in der Fassade prinzipiell ermöglichen.

Der Ausschluss von Holz als Fassadenmaterial (mit dem Vorzug für Klinkerfassaden) ist nicht zuläs-

sig. Den Entwurfsverfassern steht damit eine größere Materialauswahl zur Verfügung, welche es

ermöglicht, die sog. „Graue Energie“ im Herstellungsprozess des Gebäudes zu minimieren.

In der Bauleitplanung werden die grundlegenden Weichen für die Erreichung dieser Klimaschutzziele

gelegt. Neue Gebäude müssen möglichst kompakt geplant werden, d.h. ein geringes A/V-Verhältnis

(Außenhülle im Vergleich zum Gebäudevolumen) aufweisen. Daher ist auf eine mehrgeschossige

Bauweise Wert zu legen, auf Vor- und Rücksprünge innerhalb der Fassade ist zu verzichten. Diese

Ausbildung der Gebäudekubatur führt prinzipiell zu einer höheren Energieeffizienz als bei einer nicht-

kompakten Bauweise. Zudem spart das kompakte Bauen wertvolle Ressourcen und Kosten. Die

Gebäude sind auf den Grundstücken derart zu orientieren/anzuordnen, dass sie sich nicht gegen-

seitig verschatten und solare Energie in möglichst großem Umfang gewonnen werden kann (aktive

und passive Solarenergienutzung).
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Die Umsetzung der oben genannten Standards ist über geeignete planrechtliche oder vertragliche

Instrumente durch die Bezirke abzusichern. Für den Einsatz von zertifiziertem Holz (PEFC, FSC)

in der Gebäudekonstruktion sowie die Energiestandards Effizienzgebäude 40 (Neubau) wird um

eine Fixierung im vorhabensbezogenen Bebauungsplan, in städtebaulichen Verträgen, im Durch-

führungsvertrag zum B-Plan oder in Grundstückskaufverträgen gebeten.

Bei Rückfragen melden Sie sich gern bei mir unter
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